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Satzung des Symphonischen Blasorchesters Berching e. V. 

§ 1 

Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

1) Der Verein führt den Namen Symphonisches Blasorchester Berching. 

2) Der Verein hat seinen Sitz in Berching. 

3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt nach der Eintragung 

den Zusatz eingetragener Verein in der Form „e. V.“ 

4) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Zweck des Vereins 

1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur. Der Sat-

zungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Pflege, Erhaltung und Fortentwicklung 

der konzertanten Blasmusik sowie durch die musikalische Aus- und Fortbildung von Kindern 

und Jugendlichen. 

2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 

Mitgliedschaft 

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche, sowie als förderndes Mitglied auch jede juristi-

sche Person werden. 

2) Mitglieder des Vereins können sein: 

a) aktive Mitglieder, 

b) fördernde Mitglieder, 

c) Ehrenmitglieder. 

3) Zu den aktiven Mitgliedern zählen die Musiker des Symphonischen Blasorchesters Ber-

ching. Personen, die als aktive Musiker aus dem Orchester ausscheiden, werden fördernde 

Mitglieder, sofern sie nicht aus dem Verein austreten. 

4) Personen, die sich besondere Verdienste um die Pflege der Musik, sowie um den Erhalt des 

Symphonischen Blasorchesters Berching erworben oder sich auf sonstige Weise außeror-

dentlich um den Verein verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-

den. 
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§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Minderjährige bedürfen hierzu der 

Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

2) Über die Aufnahme entscheidet grundsätzlich der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, etwaige 

Ablehnungsgründe anzugeben. Die Aufnahme aktiver Mitglieder bedarf der ausdrücklichen 

Zustimmung des musikalischen Leiters. 

3) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

4) Zu Ehrenmitgliedern können nur Personen ernannt werden, welche die besonderen Krite-

rien gemäß § 3 Abs. 4 erfüllen. 

§ 5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss. 

2) Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein austreten. Der Austritt ist schriftlich gegenüber 

dem Vorstand zu erklären. Er wird mit dem Zugang der Erklärung wirksam. 

3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn es trotz 

zweimaliger Mahnung mit der Erfüllung seiner Beitragspflicht im Rückstand ist. In der Mah-

nung muss auf den bevorstehenden Ausschluss hingewiesen werden. Der Ausschluss darf 

beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens an die letzte 

dem Verein bekannte Anschrift, drei Monate verstrichen sind. Dem Mitglied ist der vom Vor-

stand beschlossene Ausschluss schriftlich mitzuteilen, er wird sofort wirksam. 

4) Ein Mitglied kann, wenn es sich eines ehrenrührigen Verhaltens innerhalb oder außerhalb 

des Vereins schuldig gemacht oder gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 

durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Der Beschluss 

des Vorstands wird einen Monat nach schriftlicher Bekanntgabe gegenüber dem Mitglied 

wirksam, sofern dem Vorstand innerhalb der Monatsfrist keine schriftliche Berufung an die 

Mitglieder-versammlung gegen die Ausschlussentscheidung vorgelegt wird. Vor der Ent-

scheidung ist dem Betroffenen unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu ge-

ben, sich schriftlich oder persönlich gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen. Ist die Beru-

fung rechtzeitig eingelegt, hat der Vorstand sie der nächsten Mitgliederversammlung zur 

Entscheidung vorzulegen. Geschieht dies nicht, gilt die Ausschlussentscheidung als nicht 

erlassen. Die Entscheidung der Mitglieder-versammlung ist nicht anfechtbar und sofort wirk-

sam. 

5) Soweit der Verein einem Mitglied zur Ausübung seiner Tätigkeit Vereinseigentum gleich 

welcher Art zur Verfügung gestellt hat, sind diese Mitglieder oder ihre Rechtsnachfolger bei 

Beendigung der Mitgliedschaft zur ordnungsgemäßen Rückgabe verpflichtet. 

§ 6 

Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern wird ein Mitgliedsbeitrag in Form eines Jahresbeitrages erhoben, dessen 

Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt. Er ist jeweils zum 01.01. fällig. 

Daneben kann die Mitgliederversammlung Umlagen und andere außerordentliche Beiträge be-

schließen, soweit diese zur Aufrechterhaltung eines geordneten Vereinsbetriebes erforderlich 
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sind. Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung beschließen. Ehrenmitglieder sind 

von der Beitragspflicht befreit. Zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft bereits bezahl-

te Beiträge werden nicht rückvergütet. Ein Austritt während des Jahres entbindet nicht von der 

Beitragsverpflichtung für das gesamte Jahr. 

§ 7 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) der Vereinsausschuss, 

d) die Kassenprüfer. 

Die Tätigkeit aller Mitglieder von Vereinsorganen ist ehrenamtlich. 

§ 8 

Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus folgenden Vereinsmitgliedern: 

a) dem 1. Vorsitzendem, 

b) dem 2. Vorsitzendem, 

c) dem musikalischen Leiter, 

d) dem Orchestermanager, 

e) dem Kassenwart, 

f) dem Schriftführer. 

2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Jeder von 

ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Lediglich im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. 

Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung des 1. Vorsitzenden vertretungsbefugt ist. 

3) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre bestellt. Er bleibt bis zur 

satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. Dies gilt nicht für den mu-

sikalischen Leiter, der dem Vorstand als geborenes Mitglied solange angehört, als er diese 

Funktion ausübt. 

4) Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein. 

Außer durch Tod und Austritt erlischt das Amt eines Vorstandsmitglieds mit dem Ausschluss 

aus dem Verein, sowie durch Abberufung oder Rücktritt. Die Mitgliederversammlung kann 

jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder aus ihrem Amt abberufen. 

Die Vorstandsmitglieder können nur aus wichtigem Grund, wie z. B. Krankheit, berufliche 

Überlastung oder Wegzug aus dem Vereinsgebiet, schriftlich ihren Rücktritt erklären. 

§ 9 

Zuständigkeit des Vorstands 

1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Sat-

zung oder durch die Geschäfts- und Wahlordnung anderen Vereinsorganen vorbehalten 

sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Förderung des Vereinszwecks durch die musikalische Aus- und Fortbildung der aktiven 

Mitglieder, 

b) Organisation von Proben und Auftritten des Orchesters, sowie von sonstigen Veranstal-

tungen, 
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c) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tages-

ordnung, 

d) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

e) Vorbereitung und Einberufung von Sitzungen des Vorstands und Vereinsausschusses, 

f)Verwaltung des Vereinsvermögens, 

f) Erstellung der Rechenschafts- und Kassenberichte, 

g) Beschlussfassung über die Aufnahme, Streichung und den Ausschluss von Vereinsmit-

gliedern, 

h) Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen von Satzung bzw. Geschäfts- und 

Wahlordnung, sowie der Beitragsordnung, 

i) Beschlussfassung über Ehrungen und Ernennung von Ehrenmitgliedern, k)Vorbereitung 

und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, sowie die Kontaktpflege zu Pub-

likationsmedien wie Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Die Aufgabenverteilung der 

Vorstandsmitglieder untereinander regelt die Geschäfts- und Wahlordnung. 

2) Rechtsgeschäfte mit einem Gegenstandswert über 1.000 €, die durch den 1. bzw. 2. Vorsit-

zenden getätigt werden, bedürfender vorherigen Zustimmung des Vorstands (§ 8 1.). 

3) Die Haftung des Vorstands beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

§ 10 

Vereinsausschuss 

1) Dem Vereinsausschuss gehören neben den Mitgliedern des Vorstandes folgende weitere 

Mitglieder an: 

a) der stellvertretende musikalische Leiter, 

b) der Jugendbetreuer, 

c) der Instrumentenwart, 

d) der Notenwart, 

e) sowie zwei Vertreter der aktiven Mitglieder, darunter ein Jugendvertreter. 

2) Aufgaben, Bestellung und Amtsdauer der weiteren Mitglieder des Vereinsausschusses re-

gelt die Geschäfts- und Wahlordnung. 

3) Die Tätigkeit des Vereinsausschusses erstreckt sich insbesondere auf alle Belange, welche 

die aktiven Mitglieder berühren. 

Die weiteren Mitglieder des Vereinsausschusses werden bei allen Vorstandsentscheidungen, 

bei denen die Belange der aktiven Mitglieder tangiert sind, zu Rate gezogen. 

§ 11 

Sitzung des Vorstands 

1) 1. Für die Sitzungen des Vorstands sind die Organmitglieder vom 1. Vorsitzenden, bei sei-

ner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einzuladen. Bei Bedarf werden auch die weiteren 

Mitglieder des Vereinsausschusses zu den Sitzungen geladen. Die Einladung erfolgt in der 

Regel schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 

2) 2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die ordnungsgemäß geladenen Organmitglieder 

mit einfacher Mehrheit anwesend sind. Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, 

bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden geleitet. Der Vorstand bzw. der Vereinsaus-

schuss entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit die Satzung bzw. Geschäfts- und Wahl-

ordnung nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

3) 3. Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die Nie-

derschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse 
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und das Abstimmungsergebnis enthalten. Das Protokoll ist vom Sitzungsleiter und vom Pro-

tokollführer zu unterzeichnen. 

§ 12 

Kassenführung 

1) 1. Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Finanzmittel werden insbesondere 

aus Beiträgen, Einnahmen aus Veranstaltungen bzw. Auftritten, Zuschüssen und Spenden 

aufgebracht. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. 

2) 2. Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte sorgfältig Buch zu führen und für jedes 

Geschäftsjahr eine Jahresrechnung zu erstellen. Die Belege und die Jahresrechnungen sind 

mindestens zehn Jahre aufzubewahren. Zahlungen dürfen nur vom Kassenwart oder vom 1. 

Vorsitzenden geleistet werden. Sind beide in Ausübung ihrer Funktion zur Zahlungs-

anweisung längere Zeit verhindert, so kann der Vorstand einem Vorstandsmitglied vorüber-

gehend Vollmacht zur Kassenführung erteilen. 

3) 3. Als Kassenprüfer bestellt die Mitgliederversammlung 2 Mitglieder auf die Dauer von zwei 

Jahren. 

4) 4. Die Kassenprüfer haben jährlich die Kassenführung und die Jahresrechnung aufgrund 

der Belege zu prüfen und dem Vereinsausschuss über das Ergebnis der Prüfung zu berich-

ten. 

5) 5. Die Kassenprüfer haben ferner der Mitgliederversammlung alle zwei Jahre über das Er-

gebnis der Prüfung der seit der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung erstellten und 

geprüften Jahresrechnungen Bericht zu erstatten. Die Jahresrechnungen sind der Mitglie-

derversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 13 

Mitgliederversammlung 

1) 1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme der Rechenschafts- und Kassenberichte des Vorstands, 

b) Genehmigung der Jahresrechnungen, 

c) Entlastung des Vorstands, 

d) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer, 

e) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 

f) Erlass und Änderung der Beitragsordnung, 

g) Erlass und Änderung der Geschäfts- und Wahlordnung, soweit nicht der Vereinsaus-

schuss zuständig ist, 

h) Beschlussfassung über die Berufung gegen eine Ausschlussentscheidung des Vor-

stands, 

i) Beschlussfassung über Angelegenheiten, die das Vereinsinteresse grundlegend berüh-

ren, 

j) insbesondere die Person des Dirigenten. 

2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Kalenderjahr statt. Ferner ist die Mit-

gliederversammlung bei Ausscheiden des 1. oder 2. Vorsitzenden binnen 3 Monaten zu be-

rufen. Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 

des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

3) Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen, schriftlich einberufen. Dabei ist 
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die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. Die Einladung durch ein Inserat in der örtlichen 

Tageszeitung ist zulässig. 

4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tage der Mitgliederversammlung 

beim 1. Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf 

die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst 

in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

§ 14 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 2. Vor-

sitzenden geleitet. Ist keiner der beiden Vorsitzenden anwesend, so bestimmt die Mitgliederver-

sammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung für die Dauer des 

Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem von der Mitgliederversammlung zu 

bestimmenden Wahlausschuss zu übertragen. 

2. In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied, auch Ehrenmitglied, stimmberechtigt, das am 

Tag der Mitgliederversammlung das 14. Lebensjahr vollendet hat und anwesend ist. Gewählt 

werden können auch abwesende Mitglieder. Üben minderjährige Mitglieder das passive Wahl-

recht aus, so ist vor der Abstimmung das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter einzuholen. 

Eine Übertragung der Mitgliedschaftsrechte in der und für die Mitgliederversammlung ist nicht 

zulässig. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. 

3. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur 

Auflösung des Vereins, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen, anwesenden Stim-

men erforderlich. 

4. Die Art der Abstimmung wird außer bei Wahlen grundsätzlich vom Versammlungsleiter fest-

gesetzt. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschiene-

nen Mitglieder dies beantragt oder ein Mitglied des Vorstands dies verlangt. Die Bestellung des 

Vorstands und der Kassenprüfer kann per Akklamation erfolgen, sofern für jedes Amt nur ein 

Kandidat zur Verfügung steht. 

5. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzuneh-

men, das vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift 

soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Ver-

sammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art 

der Abstimmung enthalten. Dem Protokoll ist eine Liste der erschienenen Mitglieder bei zuhef-

ten. 

6. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

§ 15 

Geschäfts- und Wahlordnung 

1) Zur Regelung des internen Geschäftsbetriebes und zur Gewährleistung eines geordneten 

Vereinsbetriebes, sowie zur Festlegung von Aufgaben, Berufung und Amtsdauer der weite-

ren Mitglieder des Vereinsausschusses erlässt die Mitgliederversammlung eine Geschäfts- 

und Wahlordnung. 

2) Die in der Geschäfts- und Wahlordnung enthaltenen Regelungen zum internen Geschäfts-

betrieb können durch Beschluss des Vereinsausschusses geändert werden. 
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§ 16 

Ehrungen 

An Personen, die sich besondere Verdienste um die Pflege der Musik, sowie um den Erhalt des 

Symphonischen Blasorchesters Berching erworben oder auf sonstige Weise außerordentlich 

um den Verein verdient gemacht haben, kann durch den Vorstand 

a) eine Ehrenurkunde, 

b) die Ehrenmitgliedschaft des Vereins, 

verliehen werden. 

§ 17 

Auflösung 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck ordnungsgemäß einberufe-

nen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2) Die Liquidation erfolgt durch den 1. oder den 2. Vorsitzenden. 

3) Bei Auflösung des Vereins, bei Entziehung oder Verlust seiner Rechtsfähigkeit oder bei 

Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Berching, 

die es unmittelbar und ausschließlich zur weiteren Verwendung im gemeinnützigen Sinne, 

vordringlich für Zwecke der Förderung von Jugend und Musik zu verwenden hat. 

§ 18 

Tag der Errichtung 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 24. März 2009 von der vorgeschriebe-

nen Mehrheit der Mitglieder angenommen und wird dem Registergericht vorgelegt. Sie ersetzt 

die Gründungssatzung vom 17. Juni 1999. Die neue Satzung tritt mit Eintragung in das Vereins-

register in Kraft. 

Berching, 24.03.2009 
 ____________________________________________________________________________________________________   ___________________________________________________________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift des 1. Vorsitzenden  

 


